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Radiale Stosswellentherapie (ESWT) 

 
 
ABRECHNUNG mit KRANKENKASSEN und UNFALLVERSICHERER 
 

Aktuelle Abrechnungssituation 

 

Die extrakorporale, radiale Stosswellentherapie ist eine Selbstzahlerleistung und keine gesetzliche 
Kassenleistung. Die Erfahrung, der Erfolg und der Durchbruch der Stosswellentherapie in den letzten 
Jahren haben gezeigt, dass ein grosser Teil der Patienten bereit ist, die Kosten der Therapie selbst zu 
tragen. Besonders dann, wenn lange traditionelle Behandlungen ihre Schmerzen nicht zu lindern und 
heilen vermögen. 

 

Einige der Kassen haben erkannt, dass die Stosswellentherapie gegenüber den traditionellen 
Therapien patientenfreundlicher, erfolgreicher in Heilung und Linderung und, ganz wichtig, wesentlich 
günstiger ist. Trotzdem gibt es kassenspezifische sowie regionale Unterschiede bei der Vergütung. 
Diese variiert zwischen der Übernahme des gesamten Behandlungsbetrages und einer geringfügigen 
Entschädigung. 

 

Mit einer ärztlichen Verordnung bezahlen z.B. Helsana, Swica, Wincare, Sanitas und andere Kassen 
70 % und mehr aus der Zusatzversicherung für Alternativmedizin. Die Unfallversicherung SUVA leistet 
mit regionalen Unterschieden teilweise geringe Vergütungen bei der Behandlung mit der Swiss 
DolorClast®-Methode. 

 

Um sicher zu gehen, ob und wie viel die Krankenkasse übernimmt, ist jedoch vor jeder Behandlung 
eine Abklärung durch den Patienten bei der Krankenkasse empfehlenswert.   

 

Behandlungskosten 

 

Es gelten folgende Verrechnungsansätze: 

radiale Therapie mit Physioverordnung  CHF 20. –  

radiale Therapie ohne Verordnung   CHF 80.- 

 

Die Behandlungen werden privat in Rechnung gestellt.  

 

Wir empfehlen allen Patienten eine Rechnungskopie zusammen mit einem Empfehlungsschreiben bei 
den zuständigen Kostenträgern einzureichen. Das entsprechende Empfehlungsschreiben kann beim 
Sekretariat Physiourbahn angefordert werden. 

 

physiourbahn AG  

Geschäftsleitung 

 

 


